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Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Friedhofsge-

bührensatzung) 

 

Information 

 

1. Vorschlag der Verwaltung 
 

Mit der Drucksache 11/2010 wurde für das neu geschaffene 

 

- Urneneinzelgrab "Baumwiese" 

- Urnenwahlgrab "Baumwiese" 
 

eine Gebühr in Höhe von  

 935 € für das Einzelgrab und 

 2.700 € für das Wahlgrab vorgesehen. 
 

Für die beiden Grabarten gelten jeweils folgende Festlegungen: 

 

Grabart Größe Nutzungszeit Verlängerungs-

möglichkeit 

Urnen 

Einzelgrab 60/60 20 Jahre nein 1 

Wahlgrab 80/80 30 Jahre ja bis max. 4 
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2. Prüfauftrag 
 

In der Sitzung des Hauptausschusses am 04.02.2010 wurde nun auf Anregung der SPD-

Fraktion die Verwaltung um Prüfung gebeten, ob für das Urnengrabfeld "Baumwiese" auch 

ein Wahlgrab für nur zwei Urnen angeboten werden kann. Diese Anfrage zielt auf ein be-

darfsgerechtes Angebot. Gleichzeitig soll eine kostengünstigere Variante angeboten werden. 

 

3. Ergebnis der Überprüfung 
 

In der Regel werden in einem Wahlgrab (egal, ob in der Baumwiese oder in einem normalen 

Urnengrabfeld) heute schon nur zwei Urnen bestattet. Dieses Faktum ist in der Gebührenkal-

kulation auch berücksichtigt. Damit kann durch die Schaffung eines Wahlgrabes für nur zwei 

Urnen die Gebühr nicht reduziert werden. 

 

Grundlage der Gebührenkalkulation ist einmal die Grabgröße. Hinzu kommt ein Zuschlag für 

eine Doppelbelegung und für das Sondergrabfeld. Auch die Länge der Laufzeit wirkt sich auf 

die Höhe der Grabnutzungsgebühren aus. Die dritte und vierte Urne wird bei der Gebühren-

kalkulation nicht berücksichtigt, da bei deren Bestattung in der Regel die Ruhezeit der ersten 

und zweiten Urne abgelaufen ist. 

 

4. Anlagen 
 

Wie gewünscht wird dieser Ergänzungsvorlage ein Lageplan angehängt, aus dem die Lage der 

Rasenwahlgräber (Abteilung E / Feld VIII) und die Lage der Baumwiese zu entnehmen ist. 

 

Weiterhin wird ein Schreiben des Biberacher Bestattungsdienstes beigelegt, das eine große 

Nachfrage für das Grabfeld "Baumwiese" und eine generelle Akzeptanz der vorgeschlagenen 

Gebühren bestätigt. 

 

 

 

 

 

Brugger 

 

Anlagen: 

 

1 Lageplan 

2 Schreiben 
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